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RS OGH 1958/3/19 1Ob85/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1958

Norm

ABGB §1090 Ic

ZPO §226

Rechtssatz

Für den Fall einer vereinbarten Unterteilung des Raumes kann nicht zunächst die Räumung der Raumhälfte von den

Sachen der Beklagten verlangt und dann gegebenenfalls der Anspruch auf Unterteilung des Zimmers durchgesetzt

werden.
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